
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/12/29 4Nd514/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.12.1989

Norm

dZPO §13

Rechtssatz

Nach Lehre und Rechtsprechung in der BRD indiziert die örtliche Zuständigkeit die internationale Zuständigkeit; nur im

Ausnahmefall kann die internationale Zuständigkeit verneint werden, obwohl ein inländischer (bundesdeutscher)

Gerichtsstand gegeben ist.

Entscheidungstexte

4 Nd 514/89
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